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An einen Haushalt Marz,  26.11.2018 Postgebühr bar bezahlt 

 Nr. 133 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. FIRMA DUROFLEX GRAFL GMBH, INDUSTRIESTRAßE 16, 7221 MARZ – 

 KAUF DES GRUNDSTÜCKES NR. 7532/5. 
 

Bürgermeister DI Gerald Hüller berichtet, dass 

am Kauf des Grundstückes Nr. 7532/5 mit 

1.500 m² neben der Firma Duroflex Grafl noch 

mehrere Firmen Interesse gezeigt haben. Da 

die Firma Duroflex Grafl bei einer Erweite-

rung ihres Betriebes auf Grund eines früheren 

Vorkaufsrechtes eine Zusage für das ggst. 

Grundstück hatte, schlägt der Bürgermeister 

vor, dieses Grundstück im derzeitigen Zustand 

an die Firma Duroflex Grafl GmbH., Industrie-

straße 16, 7221 Marz um € 12,00 je m², somit 

um gesamt € 18.000,00 zu verkaufen. Ebenso 

sind die Aufschließungs-kosten in Höhe von  

€ 10,00 je m², somit gesamt € 15.000,00 zu-

sätzlich zu bezahlen. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den 

Verkauf. 

 

2. ERRICHTUNG URNENHAIN – AUFTRAGSERWEITERUNG, BESCHLUSS. 
 

Der Bürgermeister berichtet, dass die Vergabe 

für die Errichtung eines Urnenhains mit Ein-

zelgräbern, Stelen und Platzgestaltung vom 

Gemeinderat am 17.5.2018 an die Firma Ge-

brüder Posch in Marz beschlossen wurde. 

 

Nach der Entfernung der Hecke wurde eine Er-

weiterung um eine Sichtschutzmauer mit ent-

sprechender Gestaltung (Mauerabdeckung, mit 

Schrift- und Podestplatten) mit 9 Urnenni-

schen als sinnvolle Ergänzung angesehen und 

von der Firma Posch um rund € 42.000,00 zu-

züglich USt. angeboten. 

 

Weiters informiert der Bürgermeister, dass 

nach Besichtigung vor Ort festgelegt wurde, 

eine Beleuchtung für den Urnenhain vorzuse-

hen. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die 

zusätzlichen Arbeiten an die Firma Posch aus 

Marz zu vergeben. 

 

3. LUKAS TSCHÜRTZ UND VIKTORIA PIRIBAUER, HAUPTSTRAßE 95, 
7221 MARZ – MIETVERTRAG WOHNUNG A. SALZER-PLATZ 3/2. 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass Lukas 

Tschürtz und Viktoria Piribauer das Ansuchen 

gestellt haben, die freie Gemeindewohnung am 

Ambrosius Salzer-Platz 3/2 zu mieten. 

Die Miete für die 67,10 m² große Wohnung be-

trägt € 3,18 pro m², das sind netto € 213,38 zu-

zügl. 10 % USt. Die Miethöhe ist an den Ver-

braucherpreisindex 2010 angepasst. 
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Die Betriebskosten (Wasser, Versicherung für 

Feuer, Haftpflicht und Leitungswasser, Kanal-

benützungsgebühr, Müllabfuhrgebühr) und die 

Heizkosten werden gesondert abgerechnet. 

Strom, Telefon u.a. haben die Mieter selbst zu 

bezahlen. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die 

Wohnung am Ambrosius Salzer-Platz 3/2 an 

Herrn Lukas Tschürtz und Frau Viktoria Piri-

bauer, Hauptstraße 95, 7221 Marz zu vermie-

ten. 

 

4. GÜTERWEGEBAU „MARZ – KLETTENDORFER ABII, PROGRAMMIERTE 
INSTANDHALTUNG“, VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG. 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass eine Erwei-

terung des Güterwegbauloses „Marz – Kletten-

dorfer“ um ca. 110 lfm mit förderbaren Bau-

kosten in einer Höhe von € 13.000,00 vorgese-

hen ist. Zu dieser Bausumme wurde eine För-

derung von 50 % in Aussicht gestellt. Die Ge-

meinde hat sich an den Kosten mit einem 

Anteil von 50 %, somit mit € 6.500,00 zu be-

teiligen und dafür die vorliegende Verpflich-

tungserklärung zu beschließen. 

 

Der Gemeinderat beschließt die Verpflich-

tungserklärung zur Kostenbeteiligung in Höhe 

von € 6.500,00 einstimmig. 

 
5. ALLFÄLLIGES. 

1. Nachtragsvoranschlag 2018 

Bürgermeister DI Gerald Hüller informiert, 

dass der 1. Nachtragsvoranschlag 2018 mit 

Schreiben vom 24.10.2018 von der Aufsichts-

behörde zur Kenntnis genommen wurde. Es 

wurde lediglich auf das negative Maastricht 

Ergebnis in Höhe von € 60.200,00 hingewie-

sen. Die Gemeinde sollte prüfen, ob Ermes-

sensausgaben reduziert werden können. 

 

2. Nichteinlösung von Gräbern 

Bürgermeister DI Gerald Hüller berichtet, dass 

die Gemeinde Marz das Benützungsrecht an 

einer Grabstelle nach einem Todesfall auf die 

Mindestruhezeit von 10 Jahren vergeben muss 

und nach Ablauf dieses Zeitraumes das Benüt-

zungsrecht auf weitere 10 Jahre verlängert, 

wenn die Einzahlung der Grabstellenerneue-

rungsgebühr vorschreibungsgemäß erfolgt. 

  

Wenn der bisher Benützungsberechtigte die 

Einzahlung der Grabstellenerneuerungsgebühr 

nicht vornimmt und auch keinen Wechsel des 

Benützungsberechtigten der Gemeinde be-

kannt gibt, besteht für ihn prinzipiell die Ver-

pflichtung – im Einvernehmen mit der Ge-

meinde – den Grabstein, die Grabplatte und die 

Einfassung zu entfernen bzw. die Kosten dafür 

zu tragen. 

 

3. Straßenbauarbeiten 

Der Bürgermeister berichtet, dass die Firma 

Strabag im heurigen Jahr noch mit einigen 

kleinflächigen Errichtungs- und Sanierungs-

arbeiten im Straßen- und Gehsteigbereich be-

auftragt ist. Die Strabag wird die Arbeiten in 

unserer Gemeinde voraussichtlich am 

19.11.2018 wieder aufnehmen. 

  

4. Voraussichtlicher Termin für die nächste Gemeinderatssitzung 

 

Bürgermeister DI Gerald Hüller informiert den 

Gemeinderat, dass die nächste Gemeinderats-

sitzung voraussichtlich am 17.12.2018 stattfin-

den wird. 
 

 

Der Bürgermeister 


